
Schaubild 1; zur Zweiten Eindämmungsverordnung des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Corona Positiv – Was nun? 

Covid-19 positiv getestet, PCR Test

2. Meldung der Selbstauskunft an das Gesundheitsamt

Fax 03496/601752 oder meldung-covid-19@anhalt-bitterfeld.de

3. Eigenständig Ihre Kontaktpersonen über den positiven Befund

informieren

4. Liste der Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt übermitteln – unter

Fax 03496/601752 oder meldung-covid-19@anhalt-bitterfeld.de

Die Zeitspanne der zu benennenden Kontaktpersonen, beginnt 2 Tage

vor der Testung

Covid-19 positiv getestet, Corona-Schnelltest (Antigentest)

2. Meldung der Selbstauskunft an das Gesundheitsamt

Fax 03496/601752 oder meldung-covid-19@anhalt-bitterfeld.de

4. Eigenständig Ihre Kontaktpersonen über den positiven Befund

informieren.

5. Liste der Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt übermitteln - unter

Fax 03496/601752 oder meldung-covid-19@anhalt-bitterfeld.de

Die Zeitspanne der zu benennenden Kontaktpersonen, beginnt 2 Tage

vor der Testung

3. Das Gesundheitsamt nimmt mit dem Betroffenen Kontakt auf. Ein

Termin für eine Nachtestung wird bekanntgegeben

Nur wenn der Befund der Nachtestung positiv ist:

1. Begeben Sie sich für mindestens 10 Tage in häusliche Selbstisolation    

1. Begeben Sie sich in Quarantäne bis sich das Gesundheitsamt meldet    
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Kontaktperson I  - zu einer getesteten Person (durch PCR-Test oder durch ein Labor bestätigt)

Quarantäne

Schaubild 2; zur Zweiten Eindämmungsverordnung des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
-Wer ist eine Kontaktperson-

 Über 15 Minuten enger Kontakt zu einer positiv getesteten Person ohne geeigneten Mund-Nasen-

Schutz unter Nichteinhaltung von einem Mindestabstand von 1,5m -oder-

 Gemeinsamer Aufenthalt(über 30 Minuten) mit der Person in einem geschlossenen Raum -oder-

 Direkter Kontakt zu Sekreten eines bestätigten COVID-19-Falles

 Alle Personen die mit einer positiv getesteten Person in einem gemeinsamen Haushalt leben 

Kindertageseinrichtung

 Alle Kinder der gesamten Gruppe bei einem positiv getesteten Kind sowie der Erzieher

Bis zur 7.Klasse

 Alle Schüler der Klasse bei einer positiv getesteten Person

 Lehrerpersonal, welches nicht durchgehend im Unterricht einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz

getragen hat

Ab der 7. Klasse

 Nur der unmittelbare Banknachbar (seitlich)

 Kinder die keinen Mund-Nasen-Schutz aus gesundheitlichen Gründen tragen müssen.

Kontaktperson II - zu einer getesteten Person (durch PCR-Test oder durch ein Labor bestätigt)

Keine Quarantäne

 Enger Kontakt aber unter 15 Minuten Kontakt mit der positiv getesteten Person mit geeigneten

Mund-Nasen-Schutz ohne Einhaltung von einem Mindestabstand von 1,5 m

 Gemeinsamer Aufenthalt (unter 30 Minuten) mit der Person in einem geschlossenen Raum

 Ohne Mindestabstand aber durchgängig mit einem geeigneten Mund-Nasen-Schutz auf beiden

Seiten

 Alle Personen die mit einer Kontaktperson der Kategorie I in einem gemeinsamen Haushalt leben

Ab der 7. Klasse

 Alle übrigen Schüler der Klasse, welche nicht unmittelbare Banknachbarn sind.

 Lehrerpersonal, welches durchgehend im Unterricht einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz getragen

hat
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